
     

    

Beschlusszusammenfassung zur 26. Sitzung des Ortsgemeinderates Ortsgemeinde 

Gossersweiler-Stein vom 23.04.2013 

öffentliche Sitzung 

Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungspunkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden: 

 
3 Wahl eines ordentlichen Mitgliedes in den Haupt-, Finanz-, Fremdenverkehr-, Bau- 

und Planungsausschuss (Ratsmitglied) 

 
Der Gemeinderat wählt einstimmig Herrn Klaus Kirsch zum ordentlichen Mitglied im Haupt-, Finanz-, 
Fremdenverkehrs-, Bau- und Planungsausschuss. Als Stellvertreter wird einstimmig Frau Edith 
Breitsch gewählt.  

 
4 Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes in den Senioren-, Jugend- und Sozialausschuss 

(Ratsmitglied) 

 
Der Gemeinderat wählt einstimmig Ratsmitglied Edith Breitsch zum Mitglied im Senioren-, Jugend- 
und Sozialausschuss. 

 
5 Aufnahme einer Person in die Vorschlagsliste für Schöffinnen und Schöffen 

 
Für die Vorschlagsliste für Schöffen wird vorgeschlagen: 
Ratsmitglied Werner Schuck 
Daraufhin beschließt der Gemeinderat einstimmig, dass die Wahl im Wege der offenen Abstimmung 
durchgeführt werden soll. 
 
Anschließend beschließt der Gemeinderat einstimmig folgende Person in die Vorschlagsliste 
aufzunehmen: 
Schuck, Werner, aus 76857 Gossersweiler-Stein. 
 

6 Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und 

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2013/2014 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die vorliegende Haushaltssatzung mit –plan und Stellenplan 
für die Haushaltsjahre 2013 und 2014. 

 
7 Beratung und Beschlussfassung der Forstwirtschaftspläne 2013 und 2014 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Forstwirtschaftspläne für die Jahre 2013 und 2014 in der 
vorliegenden Form.  

 
8 Bebauungsplanverfahren „Hohlgasse“ 1. Änderung im vereinfachten Verfahren gem.  

§ 13 Baugesetzbuch (BauGB) 

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

2. Billigung des Planentwurfes 

3. Beschlussfassung über die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

4. Beschluss über die Offenlage des Bebauungsplanentwurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 
1) Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig, gem. § 2 Abs. 1 BauGB, den Bebauungsplan 
„Hohlgasse“ dahingehend zu ändern, dass bei den Wohngebäuden eine 2-geschossige Bauweise (die 
Gebäudehöhe darf von Oberkante festgesetztem Gelände bis Oberkante Decke über dem 
Erdgeschoss bzw. Obergeschoss 6,00 m nicht übersteigen) festgesetzt wird. Des Weiteren soll die 
Dachneigung bei einem 2-geschossigen Gebäude auf 20° - 30° festgesetzt werden. 



   

 
2) Der erarbeitete Bebauungsplanentwurf wird einschließlich den textl. Festsetzungen und der 
Begründung vom Ortsgemeinderat einstimmig, in der vorgelegten Form gebilligt. 
 
3) Der Ortsgemeinderat beschließt gem. § 4 Abs. 1 BauGB einstimmig, die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange an dem Bebauungsplanverfahren zu beteiligen. 
 
4) Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig den v.g. Bebauungsplanentwurf für einen Monat im 
Verbandsgemeinbauamt gem. § 3 Abs. 2 BauGB offenzulegen. 

 
9 Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Friedhofsatzung 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die vorliegende Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung. 

 
10 Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Friedhofsgebührensatzung 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die vorliegende Satzung zur Änderung der 
Friedhofsgebührensatzung. 

 
11 Grundsatzbeschluss zum Einsegnungsplatz Friedhof Stein 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, zunächst eine Planung für die Überdachung durch das 
Bauamt erstellen zu lassen, anschließend soll erneut über die Umsetzung beraten werden.  

 
12 Beratung und Beschlussfassung über den Ankauf eines Bildes 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, das Gemälde nicht zu erwerben.  

 
14 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Annahme der vorbezeichneten Spenden.  
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